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Gesuch um Bewilligung für Berufsfahrten während Führerausweisentzug 

Name / Vorname: …………………………………………………….. (Akten-Nr. ……..………….) 

Eine Bewilligung für Fahrten während des Führerausweisentzugs kann erteilt werden, wenn der 
Ausweis wegen einer leichten Widerhandlung nach Art. 16a SVG entzogen wird und in den vo-
rangegangenen fünf Jahren nicht mehr als einmal entzogen worden ist. Die Bewilligung wird 
ausschliesslich erteilt für Fahrten, welche die eigentliche berufliche Tätigkeit darstellen. 
Die Kernaufgabe der beruflichen Tätigkeit muss darin bestehen, Personen oder Güter zu 
transportieren. 

Arbeitgeber: ….……………………………………….………..……………………………..….…….. 
 
 Angestellte/r  selbständig (HR-Auszug oder anderweitiger Nachweis der Firma) 
 
Beschäftigungsgrad: …....…. %  Funktion: ………………….…………………….. 
 
davon berufsbedingte Fahrten (Fahrpensum):  10-30%  30-50%  über 50% 
(Der Arbeitsweg vom Wohn- zum Arbeitsort fällt nicht unter eine berufsbedingte Fahrt!) 

Arbeitstage:   Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So 
 
Verwendetes Fahrzeug 
 
Marke/Typ: …………………………..………. Kontrollschild: ………….……………….. 
 
Marke/Typ: …………………………..………. Kontrollschild: ……….………………….. 
 
Fahrtzweck: ………………………..………… Region: ………….………………………. 

Benötigte Führerausweiskategorie/n:   A  B  C  D  F  G  M 
 

Mit der Unterschrift werden die aufgeführten Angaben bestätigt. Unvollständige oder un-
wahre Angaben sowie unleserlich ausgefüllte Formulare führen zur Abweisung des Ge-
suchs. 
 
Unterschrift Betroffene/r:  Stempel und Unterschrift Arbeitgeber/in: 
 
 
 
 
 
 
...................................................................... ........................................................................................... 
 (Name/Vorname in Blockbuchstaben für allf. Nachfragen) 
 
 

Von der Verwaltungsbehörde zu prüfen (Anforderungen nach Art. 33 Abs. 5 VZV erfüllt): 
 
 Bewilligung für Berufsfahrten während Ausweisentzug nach Art. 16a Abs. 2 SVG 
 Führerausweis wurde in den letzten 5 Jahren nicht mehr als einmal entzogen 
 Führerausweisentzug von befristeter Dauer (keine unbestimmte Dauer) 

 


